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In Zusammenarbeit 

 
Berufsgruppe Kälte – und Klimatechnik  

Für Fragen, Anregungen, 
Wünsche und Beschwerden 
wenden Sie sich bitte an …. 

Ing. Franz Seyfried 
0043 (0)664 14 16 092 

fuer.mit@chello.at 

dürfen wir Sie informieren über : 
 

Den zusammengefassten Text aus der ….. 
447. Verordnung vom 10.12.2002, Industriegasverordnung 

und 
139. Verordnung vom 21.06.2007, Novellierung zur 447. VO. 

 
Vorwort :  
Beide Verordnungen können im Originaltext, kostenlos unter www.ris.bka.gv.at gefunden 
und heruntergeladen werden. Um eine bessere Übersicht zu schaffen wurden nachstehend 
beide Texte vereint. Durch die Novellierung ersatzlos gestrichenen Textstellen der 
ursprünglichen Verordnung sind ebenfalls erkenntlich. 
 
Ø „schwarz“ ist der ursprüngliche Text der 447. VO vom 10.12.2002, 
Ø „blau“ ist der Text der 139. VO vom 21.06.2007, Novelle zur 447. VO. 

 
BUNDESGESETZBLATT 

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 
Jahrgang 2002 Ausgegeben am 10. Dezember 2002 Teil II 

 
447. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über 

Verbote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von 
Schwefelhexafluorid (HFKW-FKW-SF6-V) 

und  
139. Verordnung: Änderung der Verordnung über Verbote und Beschränkungen 

teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid 
(HFKW-FKW-SF6-V) 

 
139. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, mit der die Verordnung über Verbote und Beschränkungen 
teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid 
(HFKW-FKW-SF6-V) geändert wird 
Auf Grund des § 17 Abs. 1, 2 und 4 und § 78 Abs. 2 Z 1 des Chemikaliengesetzes 1996 
(ChemG 1996), BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 
13/2006, sowie Artikel 6 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte 
Treibhausgase in Verbindung mit § 55 Abs. 4 ChemG 1996 wird im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit verordnet: 
Die Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über Verbote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter 
Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid (HFKW-FKW-SF6-V), BGBl. II Nr. 
447/2002, zuletzt geändert durch die Kundmachung BGBl. II Nr. 86/2006, wird wie folgt 
geändert: 
 

I. Abschnitt 
Anwendungsbereich 

 
§ 1. (1) Diese Verordnung regelt das In-Verkehr-Setzen und die Verwendung teilfluorierter Kohlenwasserstoffe 
(HFKW) und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe (FKW) sowie von Schwefelhexafluorid (SF6) und deren Einsatz in 
Geräten, Anlagen und Produkten. Nicht geregelt werden in dieser Verordnung das Inverkehrsetzen 
und die Verwendung der genannten Stoffe als Kälte- und Kühlmittel in Anlagen und Geräten, 
die nicht ortsfeste Anlagen oder Geräte im Sinne des § 4 Abs. 1 sind. Die in diesem Bereich 
bestehenden nationalen und EU-Rechtsvorschriften, insbesondere die in der Verordnung 

mailto:fuer.mit@chello.at
http://www.ris.bka.gv.at


 Information für den Kälte - Klima - und Wärmepumpenbauer Nr  6 03 07 2007.doc Seite 2 von 8 
 Geändert : 

 Berufsgruppe Kälte – und Klimatechnik + ÖKKV Druck 03.07.2007 

(EG) Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte Treibhausgase und die in der Richtlinie 
2006/40/EG über Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und zur Änderung der 
Richtlinie 70/156/EWG des Rates enthaltenen Regelungen bleiben von der Verordnung 
unberührt. 
 (2) Unter teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) im Sinne dieser Verordnung sind jene organischen 
Verbindungen zu verstehen, die aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Fluor bestehen, wobei maximal sechs 
Kohlenstoffatome im Molekül enthalten sind. 
(3) Unter vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) im Sinne dieser Verordnung sind jene organischen 
Verbindungen zu verstehen, die ausschließlich aus Kohlenstoff und Fluor bestehen, wobei maximal sechs 
Kohlenstoffatome im Molekül enthalten sind. 
§ 2. (1) Im Sinne dieser Verordnung sind unter teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW), vollfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) sowohl die Reinstoffe als auch Zubereitungen, die 
diese Stoffe enthalten, zu verstehen. 
(2) Unter die Verbote und Beschränkungen dieser Verordnung fallen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), 
vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) insofern nicht, als sie unter 
Berücksichtigung der hiefür erforderlichen Mengen für Forschungs-, Entwicklungs- und Analysezwecke 
verwendet werden. 
§ 2a. Die schriftlichen Meldungen gemäß § 6 und § 13 können auch über das vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eingerichtete 
elektronische Meldesystem erfolgen. 
 

II. Abschnitt 
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) und 

Schwefelhexafluorid (SF6) 
 
§ 3. Die Verwendung und das In-Verkehr-Setzen (§ 2 Abs. 11 ChemG 1996) von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW), vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) sowie 
von solche Stoffe enthaltenden Produkten, Geräten und Anlagen ist zulässig, soweit in den §§ 4 bis 17 in 
bestimmten Teilanwendungsbereichen die Zulässigkeit nicht an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen 
gebunden ist. 
 

III. Abschnitt 
Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 

A. Kälte- und Kühlmittel 
 
§ 4. 
(1) Vorbehaltlich der Abs. 2 bis 5 ist die Verwendung von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen 

(FKW) und teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Kälte- und Kühlmittel für 
ortsfeste Anlagen und Geräte verboten. Ortsfeste Anlagen oder Geräte sind Anlagen 
oder Geräte, die während des Betriebes im Normalfall nicht in Bewegung sind. 
Ausgenommen vom Verbot ist die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) als Kältemittel für Klima-, Kühl- und Gefriergeräte, wenn diese für die Ausfuhr 
bestimmt sind. 

(2) Die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Kältemittel ist für 
folgende Einsatzbereiche bis auf weiteres erlaubt: 

1. in Geräten 
a. in Kühlgeräten für Hochleistungsserver und Hochleistungsrechner 

(unabhängig von der Kältemittel-Füllmenge); und 
b. in Geräten, wie Klima- und Gefrier- sowie nicht unter Pkt. I fallenden 

Kühlgeräten, jedoch nur dann, wenn die Kältemittel-Füllmenge über 150 g bis 
zu 20 kg beträgt, 

2. in Anlagen 
a. in Einzelanlagen (i.e.: Anlage, die aus einem Kältekreislauf mit je einem 

Verdichter, Verdampfer und Kondensator besteht, welche über ein 
Rohr(leitungs)system miteinander verbunden sind, aber nicht gemeinsam auf 
einem Maschinensatz zusammengebaut sind) mit einer Kältemittel-Füllmenge 
bis zu 20 kg. 

b. in Kompaktanlagen (i.e.: Anlage, die mit einem oder mehreren Verdichter(n), 
mit einem oder mehreren Kältekreis(en) ausgestattet ist, bei der sowohl der 
oder die Verdichter, der oder die Verdampfer als auch der oder die 
Kondensator(en) gemeinsam auf dem Maschinensatz aufgebaut sind (z.B.: 
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Kaltwassersätze) und weder eine Einzelanlage im Sinne des lit. b, Pkt. I noch 
eine „ortsfeste Anlage mit verzweigtem(n) Rohrleitungssystem(en)“ im Sinne 
des lit. b, Pkt. III ist), jedoch nur dann, wenn nach dem Stand der Technik 
entsprechenden Standards die Kältemittel-Füllmenge so gering wie 
vernünftigerweise möglich gehalten wird, wobei ein Wert von 0,5 kg je kW 
Kälteleistung nicht überschritten werden darf, bezogen auf nachstehende 
Nennauslegungsbedingungen: 

- Verdampfungstemperatur …..       0°C 
- Verflüssigungstemperatur …..  + 40°C 

und nachstehende Randbedingungen gemäß EN 12900 erfüllt sind: 
- Flüssigkeitsunterkühlung …..          0 K, 
- Sauggastemperatur am Verdichtersaugstutzen …..  + 20°C. 

c. in „ortsfesten Anlagen mit verzweigtem(n) Rohrleitungssystem(en)“, die weder 
Einzelanlagen im Sinne des lit. b Pkt. I noch Kompaktanlagen im Sinne des lit. 
b Pkt. II sind, mit einer Kältemittel-Füllmenge bis zu 100 kg, ab einer 
Kältemittel-Füllmenge über 100 kg jedoch nur dann, wenn nach dem Stand 
der Technik entsprechenden Standards die Kältemittel-Füllmenge so gering 
wie vernünftigerweise möglich gehalten wird, wobei ein Wert von 1,5 kg je kW 
Kälteleistung nicht überschritten werden darf, bezogen auf nachstehende 
Nennauslegungsbedingungen: 

- Verdampfungstemperatur …..       0°C 
- Verflüssigungstemperatur …..  + 40°C 

und nachstehende Randbedingungen gemäß EN 12900 erfüllt sind: 
- Flüssigkeitsunterkühlung …..          0 K, 
- Sauggastemperatur am Verdichtersaugstutzen …..  + 20°C. 

(3) Die Verwendung von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) als Kühlmittel zur Direktkontaktkühlung von 
Hochleistungselektronik ist weiterhin zulässig; dies gilt auch für die Instandhaltung und Wartung von solchen 
Geräten und Anlagen. 
(4) Die Verwendung von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) und teilfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) als Kältemittel ist zur Instandhaltung und Wartung von Geräten und Anlagen im Sinne der Abs. 1 und 2 
weiterhin dann zulässig, wenn alle nachgenannten Voraussetzungen vorliegen: 
1. Diese Geräte und Anlagen waren zu den obfestgelegten Zeitpunkten (Abs. 1 oder 2) mit diesen Stoffen bereits 
befüllt, 
2. diese Geräte und Anlagen waren zu den obfestgelegten Zeitpunkten (Abs. 1 oder 2) bereits in 
Betrieb und 
3. ein Umbau dieser Geräte und Anlagen ist zur Verwendung anderer Kältemittel technisch nicht 
möglich oder der damit verbundene Aufwand steht außer Verhältnis zur erzielbaren Gefahrenminderung. 
(5) Die Verwendung von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) als Kühlmittel ist zur Instandhaltung und 
Wartung von Geräten und Anlagen im Sinne des Abs. 1 weiterhin dann zulässig, wenn alle nachgenannten 
Voraussetzungen vorliegen: 
1. Diese Geräte und Anlagen waren zum obfestgelegten Zeitpunkt (Abs. 1) mit diesen Stoffen bereits befüllt, 
2. diese Geräte und Anlagen waren zum obfestgelegten Zeitpunkt (Abs. 1) bereits zulässig in Betrieb und 
3. ein Umbau dieser Geräte und Anlagen ist zur Verwendung anderer Kühlmittel technisch nicht möglich oder der 
damit verbundene Aufwand steht außer Verhältnis zur erzielbaren Gefahrenminderung. 
(6) Das Herstellen, der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von teilfluorierten und 
vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) für die im Abs. 1 bis 3 genannten Einsatzbereiche ist ab dem Datum 
des In-Kraft-Tretens der jeweiligen Verwendungsbeschränkung verboten. Für die Instandhaltung und Wartung 
(Abs. 3 bis 5) von vor dem Zeitpunkt der Verwendungsbeschränkung bereits zulässig in Betrieb befindliche 
Geräte und Anlagen dürfen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 
in dem hiefür erforderlichen Ausmaß weiterhin hergestellt, aus einem EWR-Vertragsstaat bezogen oder in 
Verkehr gesetzt werden, sofern der Verwender gegenüber dem Abgeber dies glaubhaft macht. 
(7) Von der jeweiligen Verwendungsbeschränkung gemäß den Abs. 1 bis 3 kann der Landeshauptmann auf 
Antrag eines Herstellers von Geräten oder Errichters von Anlagen eine nicht länger als auf zwei Jahre befristete 
Ausnahme genehmigen, sofern nachgewiesen wird, dass die Verwendung von vollfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (FKW) oder teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) in einer bestimmten Anwendung 
aus technischen Gründen erforderlich ist und Substitute oder andere Verfahren nach dem Stand der Technik 
nicht verfügbar sind. Eine Verlängerung der Ausnahme auf weitere zwei Jahre ist zulässig. Für die genehmigten 
Zwecke dürfen die hiefür erforderlichen Mengen von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) oder teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) von einem dem Landeshauptmann vom Antragsteller bekannt zu gebenden 
Unternehmen hergestellt, in Verkehr gesetzt oder bezogen werden. 
(8) Für die Inanspruchnahme einer Ausnahme vom Verwendungsverbot des Abs. 2 Z 1 lit. a kann dann die 
Vorlage eines Gutachtens gemäß Abs. 7 entfallen, wenn die in diesen Anlagen und Geräten im Primärkreislauf 



 Information für den Kälte - Klima - und Wärmepumpenbauer Nr  6 03 07 2007.doc Seite 4 von 8 
 Geändert : 

 Berufsgruppe Kälte – und Klimatechnik + ÖKKV Druck 03.07.2007 

eingesetzte Füllmenge an Kältemitteln, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten, 20 kg nicht 
überschreitet. 
(8) Zum Bezug oder zur Abgabe teilfluorierter Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe 
(FKW) zur Befüllung oder Nachfüllung als Kälte- oder Kühlmittel sind nur zur Ausübung von einschlägigen 
Gewerben berechtigte Gewerbetreibende im Umfang ihrer jeweiligen Bewilligung oder Konzession befugt. 
(9) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Jahr 2005 für die in 
den Abs. 2 und 3 genannten Bereiche zu überprüfen, ob gemäß dem Stand der Technik eine Änderung der 
festgelegten Fristen und inwieweit Ausnahmen erforderlich sind. 
 

Geräte und Anlagen 
 
§ 5. (1) Das In-Verkehr-Setzen von Geräten und Anlagen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder 
vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), deren Verwendung auf Grund des § 4 eingeschränkt ist, enthalten, 
sowie deren Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat sind ab dem Datum verboten, an dem die 
Verwendungsbeschränkung in Kraft tritt. Geräte und Anlagen, die nachweislich vor dem Datum der 
Verwendungsbeschränkung in Österreich hergestellt, aus einem EWR-Vertragsstaat bezogen oder eingeführt 
wurden, dürfen noch bis zu sechs Monate nach dem In-Kraft-Treten des jeweils festgelegten 
Verwendungsverbotes abgegeben werden. 
(2) Von den In-Verkehr-Setzens-Beschränkungen des Abs. 1 kann der Landeshauptmann auf Antrag eines 
Importeurs von Geräten und Anlagen eine nicht länger als auf zwei Jahre befristete Ausnahme genehmigen, 
sofern nachgewiesen wird, dass für einen bestimmten Verwendungszweck diese Geräte und Anlagen, die 
teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) enthalten, aus technischen 
Gründen erforderlich sind und hierfür keine die genannten Stoffe nicht enthaltenden Geräte und Anlagen nach 
dem Stand der Technik verfügbar sind. Eine Verlängerung der Ausnahme auf weitere zwei Jahre ist zulässig. 
 

Meldepflicht 
 

§ 6. Unternehmen, die Geräte und Anlagen im Sinne der §§ 4 oder 5 herstellen, instand halten und warten, haben 
beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres unter Angabe des 
Unternehmens und des Standortes die zuordenbare Art und Menge an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen 
(HFKW) oder vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) schriftlich zu melden, wie viel von diesen 
1. in Neuanlagen erstmalig eingefüllt, 
2. in bestehende Anlagen nachgefüllt sowie 
3. der Entsorgung zugeführt wurden. 
 

B. Herstellung von Schaumstoffen 
 

§ 7. (1) Vorbehaltlich des Abs. 2 ist die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) oder 
vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) zur Herstellung von Schaumstoffen (darunter fällt auch die 
Ausschäumung von Geräten und Einrichtungen bzw. bei Polyurethanmontageschaumstoffen die Herstellung der 
anwendungsfertigen Zubereitung) verboten. 
(2) Die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) zur Herstellung von Schaumstoffen ist für 
folgende Einsatzbereiche erlaubt: 
1. sofern in den Z 2 bis 4 nicht anderes bestimmt ist, bis zum 30. Juni 2003 für die Herstellung sämtlicher 
Schaumstoffe, 
2. bis zum 31. Dezember 2004 für die Herstellung von Polyurethanhartschaumstoffen und extrudierten 
Polystyrolhartschaumstoffen jeglicher Plattenstärke; ab dem 1. Jänner 2005 nur mehr zur Herstellung von 
extrudierten Polystyrolhartschaumstoffen über einer Plattenstärke von 8 cm, 
3. bis zum 31. Dezember 2005 für die Herstellung von Polyurethanmontageschaumstoffen, 
4. bis zum 31. Dezember 2007 für die Herstellung von extrudierten Polystyrolhartschaumstoffen über einer 
Plattenstärke von 8 cm; ab dem 1. Jänner 2008 dürfen jedoch die zur Herstellung von 
extrudierten Polystyrolhartschaumstoffen über 8 cm nur mehr solche teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) 
verwendet werden, deren Treibhauspotential (GWP-Wert) unter 300 liegt. 
(3) Das Herstellen, das In-Verkehr-Setzen und der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) und vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) für die im Abs. 1 und 2 genannten 
Einsatzbereiche ist ab dem Datum des In-Kraft-Tretens der jeweiligen Verwendungsbeschränkung verboten. 
(4) Von den Verwendungsbeschränkungen des Abs. 1 und 2 kann der Landeshauptmann auf Antrag eines 
Herstellers von Schaumstoffen eine nicht länger als auf zwei Jahre befristete Ausnahme genehmigen. Dies ist 
nur für solche speziellen Anwendungen möglich, bei denen nachgewiesen wird, dass nach 
dem Stand der Technik keine Substitute für den Einsatz von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Schäumungsmittel oder keine anderen Verfahren 
verfügbar sind und deshalb nur HFKW-geschäumte Schaumstoffe verwendet werden 
können. Eine Verlängerung auf weitere zwei Jahre ist zulässig. Für die genehmigten Zwecke dürfen die hiefür 
erforderlichen Mengen von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) von einem dem Landeshauptmann vom 
Antragsteller bekannt zu gebenden Unternehmen hergestellt, in Verkehr gesetzt oder bezogen werden.  
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(5) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Jahr 2005 für das im § 
7 Abs. 2 Z 4 festgelegte Verwendungsverbot zu überprüfen, ob gemäß dem Stand der Technik eine Änderung der 
obgenannten Termine und inwieweit noch Ausnahmen bzw. unter welchen Kriterien erforderlich sind. 
 

Schaumstoffe 
 
§ 8. (1) Das In-Verkehr-Setzen von Schaumstoffen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) 
oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) enthalten, sowie deren Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat ist ab 
dem jeweiligen Datum der Verwendungsbeschränkung (§ 7) verboten. Das In-Verkehr-Setzen von 
schaumstoffhaltigen Produkten oder Einrichtungen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder 
vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), deren Verwendung auf Grund des § 7 eingeschränkt ist, enthalten und 
bei denen im Zuge der Herstellung der Produkte und Einrichtungen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder 
vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) zur Schäumung verwendet wurden, sowie deren Bezug aus einem EWR-
Vertragsstaat sind ab dem Datum verboten, an dem die Verwendungsbeschränkung in Kraft tritt. Solche 
Schaumstoffe, die nachweislich vor dem Datum der Verwendungsbeschränkung in Österreich hergestellt, aus 
einem EWR-Vertragsstaat bezogen oder eingeführt wurden, dürfen noch bis zu sechs Monate nach dem In-Kraft-
Treten des jeweils festgelegten Verwendungsverbotes abgegeben werden. 

(2) Von den In-Verkehr-Setzens-Beschränkungen des Abs. 1 kann der Landeshauptmann auf Antrag eines 
Importeurs oder eines Verwenders von Schaumstoffen  oder schaumstoffhaltigen Produkten oder 
schaumstoffhaltigen Einrichtungen eine nicht länger als auf zwei Jahre befristete Ausnahme genehmigen. 
Dies ist nur für solche speziellen Anwendungen möglich, bei denen nachgewiesen wird, dass 
nach dem Stand der Technik keine Substitute für den Einsatz von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Schäumungsmittel oder keine anderen Verfahren 
verfügbar sind und deshalb nur HFKW-geschäumte Schaumstoffe verwendet werden 
können. 
 (3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Jahr 2005 für die im § 
7 festgelegten Verwendungsverbote zu überprüfen, ob gemäß dem Stand der Technik eine Änderung der 
obgenannten Termine und inwieweit Ausnahmen erforderlich sind. 
 

Meldepflicht 
 
§ 9. (1) Die Hersteller von Schaumstoffen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten, haben 
beginnend ab 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge (Gewicht) der 
eingesetzten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) schriftlich zu melden. Die Bezieher aus dem EWR-Raum 
und die Importeure von solchen Schaumstoffen haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des 
Folgejahres die Art und Menge solcher Schaumstoffe schriftlich zu melden. 
(2) Die Hersteller von schaumstoffhaltigen Produkten oder Einrichtungen, die teilfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), deren Verwendung auf Grund des § 7 eingeschränkt ist, 
enthalten und bei denen im Zuge der Herstellung der Produkte und Einrichtungen teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) zur Schäumung verwendet wurden, 
haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft,Umwelt und 
Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge 
(Gewicht) der eingesetzten teilfluorierten Kohlenwasserstoffe (HFKW) schriftlich zu melden. 
 

C. Aerosole 
 

§ 10. (1) Vorbehaltlich des Abs. 2 ist die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) oder 
vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) zur Herstellung von Aerosolen ab dem 1. Juli 2003 verboten. 
(2) Die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) in Dosierinhalatoren sowie die Verwendung 
von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) in Aerosolen für die Wartung und Instandhaltung von Elektro- und 
Elektronikgeräten ist weiterhin zulässig. 
(3) Das Herstellen, der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) oder vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) für die im Abs. 1 und 2 genannten 
Einsatzbereiche ist ab dem Datum des In-Kraft-Tretens der jeweiligen Verwendungsbeschränkung verboten. 
(4) Von der Verwendungsbeschränkung des Abs. 1 kann der Landeshauptmann auf Antrag eines Herstellers von 
Aerosolen eine nicht länger als auf zwei Jahre befristete Ausnahme genehmigen, sofern nachgewiesen wird, 
dass die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) in einer bestimmten Anwendung aus 
technischen Gründen erforderlich ist und Substitute nach dem Stand der Technik nicht verfügbar sind. Eine 
Verlängerung der Ausnahme auf weitere zwei Jahre ist zulässig. Für die genehmigten Zwecke dürfen die hiefür 
erforderlichen Mengen von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) von einem dem Landeshauptmann vom 
Antragsteller bekannt zu gebenden Unternehmen hergestellt, in Verkehr gesetzt oder bezogen werden. 
Unbeschadet des Art. 9 der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über bestimmte fluorierte 
Treibhausgase ist jedoch bei einer Ausnahmegenehmigung für „neuartige Aerosole“ im 
Sinne des Art. 2 Nr. 19 dieser Verordnung eine Zulassung für eine Verwendung von HFKW 
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nicht über den 3. Juli 2009 gewährbar. Zum Zweck der Ausfuhr eines Aerosols ist dem 
Hersteller eine Verwendungsausnahme für den von ihm beantragten HFKW auch ohne 
Nachweis der obgenannten Voraussetzungen zu erteilen, wenn nachgewiesen wird, dass 
der Einsatz des HFKW auf Grund von Rechtsvorschriften des Bestimmungslandes 
erforderlich ist. 
(5) Das In-Verkehr-Setzen und der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat von Aerosolen, die teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW), deren Verwendung auf Grund Abs. 1 eingeschränkt ist, enthalten, sind ab dem 1. 
Juli 2003 verboten. Aerosole, die nachweislich vor dem Datum der Verwendungsbeschränkung in Österreich 
hergestellt, aus einem EWR-Vertragsstaat bezogen oder eingeführt wurden, dürfen noch bis zum 31. Dezember 
2003 abgegeben werden. 
(6) Von den In-Verkehr-Setzens-Beschränkungen des Abs. 5 kann der Landeshauptmann auf Antrag eines 
Importeurs von Aerosolen eine nicht länger als auf zwei Jahre befristete Ausnahme genehmigen, sofern 
nachgewiesen wird, dass für einen bestimmten Verwendungszweck dieses Aerosols, das teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthält, aus technischen Gründen erforderlich ist und hierfür keine die genannte 
Stoffgruppe nicht enthaltende Aerosole nach dem Stand der Technik verfügbar sind. Eine Verlängerung der 
Ausnahme auf weitere zwei Jahre ist zulässig. In einer Ausnahmegenehmigung für „neuartige 
Aerosole“ im Sinne des Art. 2 Nr. 19 der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über bestimmte 
fluorierte Treibhausgase ist jedoch eine Zulassung für das In-Verkehr-Setzen von HFKW-
haltigen Aerosolen nicht über den 3. Juli 2009 gewährbar. 
(7) Die Hersteller, die Bezieher aus dem EWR-Raum und die Importeure von Aerosolen, die teilfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten, haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des 
Folgejahres die Art und Menge solcher Aerosole schriftlich zu melden. 
 

D. Lösungsmittel 
 

§ 11. (1) Vorbehaltlich des Abs. 2 ist die Verwendung von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) oder 
vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) als Lösungsmittel ab dem 1. Juli 2003 verboten; ausgenommen hievon 
ist die Verwendung in geschlossenen Systemen. 
(2) Für Anlagen, die in den Anwendungsbereich einer generellen Rechtsvorschrift des Bundes fallen, in der 
Emissionsgrenzwerte für Anwendungen als Lösungsmittel festgelegt sind, ist die Verwendung von teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Lösungsmittel dann erlaubt, wenn Emissionsgrenzwerte für diese 
Anwendungen festgelegt sind und schon eingehalten werden. 
(3) Das Herstellen, der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen teilfluorierter 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) für den im Abs. 1 genannten Einsatzbereich ist ab dem 1. Juli 2003 verboten. 
(4) Die Verwender von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) als Lösungsmittel haben beginnend ab dem 1. 
Jänner 2003 dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes 
Kalenderjahr spätestens bis zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge der eingesetzten Lösungsmittel 
sowie die Menge der emittierten Lösungsmittel schriftlich zu melden. 
 

IV. Abschnitt 
Löschmittel 

 
§ 12. (1) Die Verwendung von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) als Löschmittel zur 
Befüllung von Brandschutzsystemen und Feuerlöschern ist verboten. 
(2) Das In-Verkehr-Setzen und der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat von 
Brandschutzsystemen und Feuerlöschern, die vollfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW) 
enthalten oder zu ihrem Funktionieren benötigen, ist verboten. 
 

Berichterstattungssystem für Löschmittel 
§ 13. (1) Die Betreiber von Brandschutzsystemen im Sinne des § 12 haben bis zum 31. März 
2008 das in ihren Anlagen zum Zeitpunkt der Meldung in Verwendung befindliche 
Löschmittel an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) und vollfluorierten 
Kohlenwasserstoffen (FKW) unter Angabe der Art und Füllmenge auf der Grundlage der 
Aufzeichnungen gemäß Artikel 3 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 über bestimmte 
fluorierte Treibhausgase dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft schriftlich zu melden. Bis zum 31. März jedes folgenden Jahres sind 
sodann für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr unter Angabe der im 
Brandschutzsystem verwendeten Art und Füllmenge jeweils die Mengen an neu eingefüllten 
und in aggregierter Form die Mengen der nachgefüllten sowie bei Wartung und 
Instandhaltung für eine Entsorgung rückgewonnenen teilfluorierten Kohlenwasserstoffe 
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(HFKW) und vollfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft schriftlich zu melden. 
 

V. Abschnitt 
A. Elektronikindustrie 

 
§ 14. (1) Ab dem 1. Jänner 2004 dürfen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW), vollfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (FKW) und Schwefelhexafluorid (SF6) im Zusammenhang mit der Herstellung von 
Elektronikbauteilen nur dann eingesetzt werden, wenn dem Stand der Technik entsprechende 
Schutzvorrichtungen (z.B. Abluftreinigung) so vorgesehen sind, dass eine Gesamtreduktion der Summe der 
Emissionen von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW), vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) und 
Schwefelhexafluorid (SF6) um mindestens 30% in Bezug auf die jährlich eingesetzte Menge (gewichtet nach 
CO2-Äquivalenten) sichergestellt ist. 
(2) Das Herstellen, der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von den in Abs. 1 
genannten Stoffen für den im Abs. 1 genannten Einsatzbereich ist unter den dort festgelegten Voraussetzungen 
weiterhin zulässig. 
(3) Die Hersteller oder Importeure von Elektronikbauteilen haben beginnend ab dem 1. Jänner 2003 dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für jedes Kalenderjahr spätestens bis 
zum 31. März des Folgejahres die Art und Menge (Gewicht) der eingesetzten und emittierten teilfluorierten 
Kohlenwasserstoffe (HFKW) und vollfluorierten Kohlenwasserstoffe (FKW) sowie von Schwefelhexafluorid (SF6) 
schriftlich zu melden. 
(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat im Jahr 2005 für die im 
Abs. 1 festgelegte Beschränkung zu überprüfen, ob gemäß dem Stand der Technik eine Änderung der 
obgenannten Bedingungen erforderlich ist. 

B. Elektrizitätsbereich 
 

§ 15. (1) Vorbehaltlich des Abs. 2 ist die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) als Isolier- und Löschgas in 
elektrotechnischen Systemen und Geräten verboten. 
(2) Die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) als Isolier- und Löschgas in elektrotechnischen Systemen 
und Geräten mit einer Bemessungsspannung von größer als 1 kV ist unter der Voraussetzung der Erfüllung der 
Anforderungen des Abs. 4 weiterhin zulässig. 
(3) Das Herstellen, der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von Schwefelhexafluorid 
(SF6) für die im Abs. 2 genannten Einsatzbereiche unter den dort festgelegten Voraussetzungen 
ist weiterhin zulässig. 
(4) Die Hersteller, Importeure und Betreiber solcher Anlagen (Abs. 1) haben erstmals bis zum 31. März 2003 das 
mit Stichtag 1. Jänner 2003 in ihren Anlagen befindliche Schwefelhexafluorid (SF6) unter Angabe des Gerätetyps 
schriftlich dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu melden. Bis zum 
31. März des Folgejahres sind für das vorangegangene Kalenderjahr jeweils die Mengen an nachgefüllten, neu 
eingefüllten und entsorgten Mengen an Schwefelhexafluorid (SF6) dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft schriftlich zu melden. Der Meldepflicht wird auch entsprochen, 
wenn diese Meldung bis zum obgenannten Zeitpunkt im Wege der jeweiligen Interessensvertretung (zB 
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreich) übermittelt 
wird. 
 

C. Sportschuhe 
 
§ 16. (1) Ab dem 1. Juli 2003 ist die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) zur Herstellung von 
Sportschuhen verboten; die Verwendung von vollfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW) zur Herstellung von 
Sportschuhen ist ab dem 1. Juli 2006 verboten. 
(2) Der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von solchen Schuhen, die 
Schwefelhexafluorid (SF6), deren Verwendung auf Grund Abs. 1 eingeschränkt ist, enthalten, sind ab dem 1. Juli 
2003 verboten. Solche Schuhe, die nachweislich vor dem 1. Juli 2003 hergestellt, bezogen oder eingeführt 
wurden dürfen noch bis zum 30. Juni 2004 abgegeben werden. 
(3) Der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von solchen Schuhen, die vollfluorierte 
Kohlenwasserstoffe (FKW), deren Verwendung auf Grund Abs. 1 eingeschränkt ist, enthalten, sind ab dem 1. Juli 
2006 verboten. Solche Schuhe, die nachweislich vor dem 1. Juli 2006 hergestellt, bezogen oder eingeführt 
wurden, dürfen noch bis zum 30. Juni 2007 abgegeben werden. 
 

D. Fenster 
 

§ 17. (1) Sofern Schwefelhexafluorid (SF6) nicht bereits in den §§ 14 bis 16 geregelt ist, ist vorbehaltlich des Abs. 
2 die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) verboten.  
(1) Die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6) als Füllgas zur Herstellung von Fenstern ist ab dem 1. Juli 
2003 verboten. 
(2) Der Bezug aus einem EWR-Vertragsstaat und das In-Verkehr-Setzen von solchen Fenstern, die 
Schwefelhexafluorid (SF6), deren Verwendung auf Grund des Abs. 1 eingeschränkt ist, enthalten, sind ab dem 1. 
Juli 2003 verboten. Solche Fenster, die nachweislich vor dem 1. Juli 2003 hergestellt, bezogen oder eingeführt 
wurden, dürfen noch bis zum 1. Jänner 2004 abgegeben werden. 
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VI. Abschnitt 

Informationsverfahren gemäß der Richtlinie 98/34/EG 
 

§ 18. Diese Verordnung ist unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG, mit der das 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften nach der Richtlinie 83/189/EWG, 
ABl. EG Nr. L 109 vom 26. April 1983, in der Fassung der Richtlinien 88/182/EWG und 94/10/EWG kodifiziert 
wird, der Europäischen Kommission notifiziert worden (Notifikationsnummer 2002/37/A). 
 

In-Kraft-Treten 
§ 19. (1) § 2 a, § 7 Abs. 4 zweiter Satz, § 8 Abs. 2 erster Satz, § 8 Abs. 2 zweiter Satz, § 10 
Abs. 4 dritter und vierter Satz, § 10 Abs. 6 dritter Satz, § 12, § 13, die neue geänderte 
Überschrift vor § 17, die Neubezeichnung der Absätze 1 und 2 des § 17, § 17 Abs. 2, sowie 
§ 19 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 139/2007 treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
(2) § 1 Abs. 1 zweiter und dritter Satz, § 4 Abs. 1 und 2, sowie die Neubezeichnung der 
Absätze 8 und 9 des § 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 139/2007 treten am 1. 
Jänner 2008 in Kraft. 
 
Molterer …. für die 447. VO. 
Pröll …. für die 139. VO. 


